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Rodungen rund 14 Tage verspätet

Erntestart der ersten heimischen Frühkartoffeln
Auf vielen der etwa 400 landwirt-
schaftlichen Kartoffelbetriebe in 
Schleswig-Holstein hat die Ern-
te der Frühkartoffeln begonnen. 
Damit steht jetzt erste frische, re-
gionale Ware zur Verfügung. Die 
Pflanzen wurden zum Teil bereits 
im März gepflanzt. Anschließend 
litten sie jedoch unter der kalten 
Witterung im April und Mai. Damit 
beginnt die Ernte in diesem Jahr ei-
nige Wochen später als sonst üb-
lich. Angefangen wird mit den Kar-
toffeln, die unter Folie gewachsen 
sind.

Diese haben einen Wachstums-
vorsprung von etwa zwei bis drei 
Wochen. Die Anbaufläche der 
Frühkartoffeln beträgt in diesem 
Jahr rund 450 ha. Davon werden 
mehr als die Hälfte unter Folie oder 
Vliesabdeckung erzeugt. Die emp-
findlichen Jungpflanzen sind hier 
vor Frost geschützt. Eine frühe 

Auspflanzung mit vorgekeimtem 
Pflanzgut unter Folie fördert die 
Wachstumsbedingungen auch im 
weiteren Verlauf, da sich die Erde 
schneller erwärmt. 

Auch jetzt werden noch Kartof-
feln aus der letzten Ernte mit guter 
Qualität angeboten. Dazu kommen 
seit einigen Wochen Frühkartoffeln 
aus dem Mittelmeerraum und ver-
stärkt auch aus anderen Bundes-
ländern. Aktuell ist man im Kartof-

felhandel froh, dass die coronabe-
dingten Einschränkungen langsam 
wieder aufgehoben werden. Der 
Absatz an den Lebensmittelhandel 
konnte während der Pandemie er-
höht werden. Dagegen brach der 
Verkauf an die Großküchen, Res-
taurants und Hotels zeitweise völlig 
ein. Betroffen waren davon vor al-
lem die Erzeuger, die speziell diese 
Abnehmer beliefern. Dies sind zum 
Beispiel die sogenannten Schälbe-
triebe. Auch die Nachfrage von Kar-
toffeln zur Produktion von Pommes 
frites ging deutlich zurück. Es muss-
ten zum Teil Übermengen zur Ver-
fütterung an Milchviehbetriebe 
verkauft werden. Jetzt hoffen die 
Erzeuger, dass der laufende Lock-
up den Absatz wieder nachhaltig 
belebt. 

Die ersten Frühkartoffeln müs-
sen besonders schonend geerntet 
werden, da sie noch keine feste 
Schale besitzen. Sie werden dann 

frisch ab Hof verkauft oder vom 
Feld direkt an den Supermarkt ge-
liefert. Es werden vor allem die Sor-
ten ‚Leila‘ und ‚Annabelle‘ angebo-
ten. Die Preise für den 2,5-kg-Beu-
tel liegen bei etwa 4,50 €. 

Nach Angaben des Statistischen 
Landesamtes wurde in Schleswig-
Holstein die Anbaufläche weiter 
ausgedehnt und lag zuletzt bei 
6.500  ha Kartoffeln. Davon sind 
rund 4.300  ha Speisekartoffeln 
(davon 450 ha Frühkartoffeln) und 
2.200 ha Pflanzkartoffeln. Zirka 165 
Kartoffelbetriebe gibt es in Schles-
wig-Holstein, davon sind rund 85 
mit dem Gütezeichen der Land-
wirtschaftskammer ausgezeich-
net. Die gesamte Ernte an Spei-
sekartoffeln lag im vergangenen 
Jahr bei einem Durchschnittsertrag 
von 43 t/ha bei rund 184.000 t. Die 
wichtigste späte Kartoffelsorte ist 
die ‚Belana‘. Karsten Hoeck 

 Landwirtschaftskammer 

Die ersten Frühkartoffeln in Schles-
wig-Holstein sind da.
 Foto: Isa-Maria Kuhn

Regionale Produkte direkt vom Hof

Gutes vom Hof.SH bietet vieles für Verbraucher und Betriebe 
Die Nachfrage nach regional her-
gestellten Produkten steigt ste-
tig an. Der aktuelle Ernährungsre-
port des BMEL zeigt, dass ein be-
wusstes Einkaufen bei regionalen 
Erzeugern deutlich an Bedeutung 
gewinnt. 82 % der Befragten ist es 
wichtig, dass die Lebensmittel aus 
ihrer Region kommen.

Kartoffeln sind eines der Pro-
dukte, die regional und direkt ver-
marktet werden. Das Gütezeichen 
Schleswig-Holstein kennzeichnet 

regionale Produkte mit hoher Qua-
lität. Der Ernährungsreport zeigt, 
dass Verbraucher auf derartige Sie-
gel viel Wert legen. Durch Kartof-
felpflanzaktionen im Frühjahr brin-
gen Betriebe wie der von Schierbe-
cker, Hohenlockstedt, Grundschü-
lern das Produkt näher. Jedes Jahr 
können Kinder der 2. Klasse beim 
Kartoffellegen helfen.

Der Kartoffelhof ist einer von 
etwa 230 Direktvermarktern in 
Schleswig-Holstein, die Verbraucher 
auf dem Portal  Gutes  vom Hof. SH 

finden können. Als Gütezeichenbe-
trieb ist die Premiummitgliedschaft 
bei dem Portal kostenlos. Das Por-
tal gibt einen Überblick über Hoflä-
den, Hofcafés oder auch Wochen-
märkte in der Umgebung. Die Wa-
renkunde informiert zudem über 
saisonale Produkte und deren Ei-
genschaften. Über den Menüpunkt 
„Erleben“ sind tolle Angebote zur 
Freizeitgestaltung für die ganze Fa-
milie zu finden. 

Verbrauchern, die lieber  online 
bestellen, bietet Gutes vom Hof.SH 

einen Onlinemarktplatz, auf dem 
regionale Produkte bestellt werden 
können, die bequem nach Hause 
geliefert werden. Der Marktplatz 
ermöglicht Direktvermarktern ei-
nen einfachen und kostengünsti-
gen Einstieg in den Onlinevertrieb 
und Verbrauchern eine tolle Aus-
wahl von Produkten verschiede-
ner Direktvermarkter. Jetzt sind 
die ersten Frühkartoffeln zu ha-
ben (siehe nächster Beitrag)

 Carolin Müller
 Landwirtschaftskammer

Das Jakobskreuzkraut 

Gut für Insekten, schlecht für Weidetiere
Sie ist wieder vielerorts an Stra-
ßenrändern und Autobahn-Grün-
streifen zu sehen, die gelbe Blüte 
des Jakobskreuzkrautes, des soge-
nannten „Autobahngoldes“. 

Für bis zu 170 Insektenarten 
dient das Jakobskreuzkraut als 
Nahrungs- und Habitatpflanze. Es 
bereichert das Nahrungsangebot 
für zum Beispiel Vögel und leis-
tet somit einen positiven Beitrag 
zur Biodiversität. Bei der landwirt-
schaftlichen Nutzung jedoch muss 
Obacht gegeben werden, da die 

Pflanzen bestimmte Inhaltsstoffe 
enthalten, deren Abbauprodukte 
bei einer hohen Aufnahme für das 
weidende Tier giftig sind. 

Vor allem auf extensiven Grün-
landflächen sollte der starken Aus-

breitung des Jakobskreuzkrautes 
entgegengewirkt werden, sofern 
eine Beweidung oder Verfütte-
rung angestrebt ist. Das bedeu-
tet, es besteht Handlungsbedarf: 
Einzelpflanzen ausstechen, mit 
Wurzel ausreißen oder regelmäßi-
ges Abmähen der Pflanzen vor ih-
rer Samenreife ist geboten. Diese 
Maßnahmen sind nach dem Mot-
to „Wehret den Anfängen“ die 
nachhaltigsten und effektivsten 
Methoden, das Jakobskreuzkraut 
in Schach zu halten. Werden die-
se nicht angewandt, bleibt als letz-

ter Ausweg nur die chemische Be-
kämpfung mit Herbiziden. Sofern 
auf Naturschutzflächen eingegrif-
fen werden soll, ist jede Maßnah-
me mit der zuständigen Behörde 
oder Institution abzuklären, denn 
die Bekämpfung kann den Erhal-
tungszielen der Naturschutzflä-
chen entgegenstehen.

 Tammo Peters 
 Landwirtschaftskammer

Jakobskreuzkraut ist für Weidetiere 
giftig.  Foto: Pixabay
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Spargel „tot“, Kirschen rot

Die ersten Roten sind am Baum zu finden
Kaum ist die Spargelsaison zu 
Ende, sind die ersten frühen Kir-
schen reif. Aus Fachkreisen ist zu 
hören, dass vor allem die Frucht-
ansätze der späteren Süßkirschen 
unter dem kalten April und Mai 
gelitten haben, da weniger be-
stäubende Insekten unterwegs 

gewesen sind. In Schleswig-Hol-
stein liegt der Anbau nach Anga-
ben des Statistikamtes Nord bei 
rund 100 ha (66 ha Süßkirschen, 
37 ha Sauerkirschen). 
Rund 30 % der Betriebe setzen 
bei ihren Anlagen auf Regendä-
cher. Diese haben in der Blühpha-

se, dank aufgestellter Hummel-
kästen, für eine gute Befruch-
tung gesorgt und das heran-
wachsende Obst vor so manchem 
Regenschauer bewahrt. Die 
Mehrkosten und die Mehrarbeit 
zahlen sich vor allem in kalten, 
feuchten Jahren für die Betriebe 

aus. Ab der ersten Juliwoche ist 
dann auch mit den ersten Him-
beeren zu rechnen (Anbau auf 
rund 60 ha), während aktuell die 
Hochsaison bei den Erdbeeren 
erreicht wird. 
 Daniela Rixen
 Landwirtschaftskammer 

Düngesperrfristen für Ackerland und Grünland

Sperrfristenkalender 2021 jetzt online verfügbar
Durch die novellierte Düngever-

ordnung sind angepasste Sperrfris-
ten für gewisse Düngemittel inner-

halb und außerhalb der N-Kulisse 
vorgegeben. Eine übersichtliche 
Darstellung als Sperrfristenkalen-

der ist dazu in den Übersichten 1 
und 2 zu sehen und kann auch on-
line unter lksh.de abgerufen wer-

den, so wie weitere Infos rund um 
die Düngung. Henning Schuch 
 Landwirtschaftskammer 

Stand 10.06.2021

Vorgaben für Ackerland
ab Ernte der letzten 
Hauptfrucht 31.1. ab Ernte der letzten Hauptfrucht

davon abweichend1)

Winterraps bei einer Aussaat 
bis Ablauf 15.9. 31.1. 2.10.

Zwischenfrüchte, Feldfutter bei 
einer Aussaat bis Ablauf 15.9. 31.1. 2.10.

Wintergerste nach Getreide bei 
einer Aussaat bis Ablauf 1.10. 31.1. 2.10.

Gemüse-, Erdbeer- und Beeren-
obstkulturen bis Ablauf 1.12. 31.1. 2.12.

Vorgaben für Grünland, Dauergrünland und mehrjährigen Feldfutterbau
bei Aussaat bis Ablauf 15.5. 31.1. 1.11.

Vorgaben für die Aufbringung von Festmist von Huf- und Klauentieren sowie von Kompost
alle Kulturen 15.1. 1.12.

Sperrzeit für phosphathaltige Düngemittel
Düngemittel mit wesentlichem 
Gehalt an Phosphat (> 0,5 % P i.d.TS) 15.1. 1.12.
1) nur, wenn Stickstoffdüngebedarf gemäß Rahmenschema zur Ermittlung des N-Düngebedarfs nach der Hauptfruchternte vorhanden; maximal 30 kg Ammoniumstickstoff oder 60 kg Gesamtstickstoff/ ha

ab 1.9. max 80 kg Nges/ha

DezJun Jul Aug Sep Okt Nov

Übersicht zu den Sperrfristen und Düngebeschränkungen für Flächen außerhalb der N-Kulisse:

Jan Feb Mrz Apr Mai
Übersicht 1: Sperrfristen und Düngebeschränkungen für Flächen außerhalb der N-Kulisse

Stand 10.06.2021

Vorgaben für Ackerland
ab Ernte der letzten 
Hauptfrucht 31.1. ab Ernte der letzten Hauptfrucht

davon abweichend1)

Winterraps bei einer Aussaat 
bis Ablauf 15.9. und Nmin (0-60 cm) 
< 45 kg/ha

31.1. 2.10.

Zwischenfrüchte mit Futternutzung   
bei einer Aussaat bis Ablauf 15.9. 31.1. 2.10.

Feldfutter bei 
einer Aussaat bis Ablauf 15.09. 31.1. 2.10.

Gemüse-, Erdbeer- und Beeren-
obstkulturen bis Ablauf 1.12. 31.1. 2.12.

Vorgaben für Grünland, Dauergrünland und mehrjährigen Feldfutterbau
bei Aussaat bis Ablauf 15.5.

31.1. 1.10.

Vorgaben für die Aufbringung von Festmist von Huf- und Klauentieren sowie von Kompost
alle Kulturen2)

31.1. 1.11.

Sperrzeit für phosphathaltige Düngemittel
Düngemittel mit wesentlichem 
Gehalt an Phosphat (> 0,5 % P i.d.TS) 15.1. 1.12.
1) nur, wenn Stickstoffdüngebedarf gemäß Rahmenschema zur Ermittlung des N-Düngebedarfs nach der Hauptfruchternte vorhanden; maximal 30 kg Ammoniumstickstoff oder 60 kg Gesamtstickstoff/ ha
2) zu Zwischenfrüchten ohne Futternutzung maximal 120 kg Gesamt-N im Herbst

ab 1.9. max 
60 kg 

Nges/ha

Okt Nov DezJan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep

Übersicht zu den Sperrfristen und Düngebeschränkungen für Flächen innerhalb der N-Kulisse:
Übersicht 2: Sperrfristen und Düngebeschränkungen für Flächen innerhalb der N-Kulisse


